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1. Zweck 

Das Aufnahmeverfahren zwischen dem BWB (Träger der Gruppenvertretung zur COC-Zertifizierung) 

und den angeschlossenen COC-Gruppenmitglieder) bezweckt die Überprüfung der COC-

Anforderungen bei Antragstellern. Nach dem erfolgreich abgeschlossenem Aufnahmeverfahren  

schafft eine Vereinbarung zwischen dem neuen Gruppenmitglied und der Gruppenleitung eine recht-

lich verbindliche Beziehung. 

2. Geltungsbereich 

Das Aufnahmeverfahren für COC-Gruppenmitglieder kann in der vorliegenden Form für alle Holzver-

marktungsorganisationen und deren Tätigkeiten durch den Zertifizierungsbereich des Gruppenzertifi-

kats des BWB abgedeckt ist, erfolgen. 

FSC hat zusätzliche Zulassungskriterien für Gruppenmitglieder definiert: 

 Höchstens 15 Mitarbeiter (inklusive Vollzeit-, Teilzeit und Saison-Anstellungen), ODER 

 Höchstens 25 Mitarbeiter und ein maximaler Jahresumsatz von 1 000 000 US$ (Umsatz ver-

steht sich als totale Einnahmen aus Produkten und Dienstleistungen). 

 Alle Gruppenmitglieder müssen in demselben Lands beheimatet sein, wie das Gruppenma-

nagement. 

3. Beschreibung 

COC-Einheiten melden ihr Interesse an einer Zertifizierung direkt bei der Geschäftsstelle des BWB. 

Die Interessenten erhalten dann das Anmeldeformular (COC-M201), Informationen über die COC-

Anforderungen und Instruktionen für die Einrichtung ihres COC-Systems sowie den Verlauf des Auf-

nahmeverfahrens. 

Nach Eintreffen des rechtskräftig unterzeichneten Anmeldeformulars wird mit dem Antragsteller ein 

Termin für die Überprüfung vereinbart. Bei der Überprüfung wird kontrolliert, ob die COC-Einheit die 

Voraussetzungen für eine Aufnahme erfüllt. Aufgedeckte Lücken (Abweichungen) werden nach Mög-

lichkeit direkt geschlossen oder in Form von Verbesserungsmassnahmen terminiert. 

Sind keine kritischen Abweichungen offen, wird das neue Gruppenmitglied aufgenommen und die 

Vereinbarung unterzeichnet (Vorlage COC-M202). Neue teilnehmende Mitglieder, die innerhalb der 

Wachstumsgrenzen dazugekommen sind, sind erst als zertifiziert zu betrachten, nachdem sie in der 

FSC Datenbank von registrierten Zertifikaten veröffentlicht wurden. 

Dazu sendet der Gruppenmanager den Auditbericht für jeden neuen Standort an die Zertifizierungs-

stelle zusammen mit dem Ersuchen, den neuen teilnehmenden Standort in die FSC Datenbank auf-

zunehmen.  

Erscheint der neue Teilnehmer in der FSC Datenbank auf info.fsc@org, so ist die COC-Einheit be-

rechtigt, zertifizierte Produkte zu verkaufen. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung verpflichtet sich 

diese zur Einhaltung der Vorgaben des BWB. Die COC-Einheit berechtigt den BWB sowie die Vertre-

ter der Zertifizierungsgesellschaften (externe Auditoren), die nötigen Kontrollen durchzuführen und 

Einsicht in die entsprechenden Betriebsdaten zu nehmen. Zudem erstattet sie jährlich Bericht über die 

verkauften Mengen zertifizierter Produkte und die Aktivitäten betreffend der COC-Zertifizierung an den 

BWB im Rahmen der Überwachung der Mitglieder. 
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Für den Kontakt zum BWB bezeichnen die angeschlossenen COC-Einheiten einen Vertreter (in der 

Regel den Geschäftsführer). Sie versehen den Vertreter mit den nötigen Kompetenzen, damit die 

Einhaltung der gestellten Anforderungen gewährleistet werden kann. Die Vereinbarung wird vom be-

zeichneten Vertreter der COC-Einheit unterzeichnet 

4. Verfahrensbeschreibung 

 Inputs Outputs Zuständigkeiten 

Ablauf: Vorgaben Nachweise D E M I 

Anfrage einer  

interessierten  

COC-Organisation 

  GFV   GF 

Versand / Abgabe der 

Informationsmaterialien 

Anmeldeformular 

COC-M201 und An-

hänge 

 GM   GFV 

Prüfung der eingereichten 

Anmeldeunterlagen beim 

BWB 

  GM GM  GF 

Aufforderung zur Ergän-

zung falls unvollständig 

  GBWB    

weiter falls positiv:       

Schulungs- und Instrukti-

onsgespräch am Sitz der 

COC-Organisation 

Eingereichte Verfah-

rensbeschrei-

bung(en) 

Vorgaben Handbuch 

AD 51 

 GM GM  GF 

Aufforderung zu Verbes-

serungsmassnahmen falls 

unvollständig 

Formular Abwei-

chungen (COC-

M204) 

 GM GM  GF 

Überprüfung der Verbes-

serungsmassnahmen (vor 

Ort oder Dokumentenprü-

fung) 

  GM GM  GF 

weiter falls positiv:       

Unterzeichnung der Ver-

einbarung  

COC-M202  GF GF  GM 

Ablage der Unterlagen  Dossier mit Original-

unterlagen und digital 

GM    

Versand Vereinbarung an 

COC-Organisation 

COC-M202  GM   GFV 
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 Inputs Outputs Zuständigkeiten 

Ablauf: Vorgaben Nachweise D E M I 

Versand der unterzeich-

neten Vereinbarung durch 

den Vertreter der COC-

Organisation 

COC-M202  GFV    

Freigabe des Zugriffs auf 

alle Dokumente des Ma-

nagementsystems 

  GM GF  GFV 

Orientierung der Zertifizie-

rungsstelle innerhalb von 

3 Tagen 

  GM   CB 

 

 D = Durchführung, E = Entscheid, M = Mitwirkung, I = Information. Weitere Abkürzungen siehe COC-H003 


